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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: PROPAN
Chemische Bezeichnung Alternative Bezeichnung(en) Propan; Propane; Kohlenwasserstoffe, C3
CAS-Nummer:
74-98-6
EG-Nummer:
200-827-9
Indexnummer:
601-003-00-5
UFI: 1P01-X0H2-Y00A-WUKT
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Industriel le Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
Produktion (Herstellung)
Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen)
Kraftstoffe
Gewerbliche Verwendungen: öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)
Kraftstoffe
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Kraft- und Brennstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG
Lange Straße 100-106
D-27318 HOYA
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 (4251) - 8120
products@classic-oil.de

Auskunftgebender Bereich: Produktmanagement
1.4 Notrufnummer: 24-Stunden-Notrufnummer: +1 872 5888271 (CSG)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

d~� GHS02 Flamme

Flam. Gas 1A H220 Extrem entzündbares Gas.

Press. Gas (Comp.) H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

d~�
GHS02

Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenhinweise
H220 Extrem entzündbares Gas.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.
P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
P410+P403 Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Zusätzliche Angaben:
Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemäß 1272/2008/
EG, Anhang VI)
Die Zuordnung zu der Gruppe "verdichtetes Gas" basiert auf dem Aggregatzustand, in dem das Gas verpackt
ist
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Kann Sauerstoff verdrängen und verursacht schnelles Ersticken.
Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht.
Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
2.3 Sonstige Gefahren
Erstickend wirkendes Gas, kann Sauerstoff verdrängen und verursacht schnelles Ersticken. Kontakt mit dem
Produkt kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen verursachen. Dämpfe sind schwerer als Luft, breiten sich
am Boden aus und bilden mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die enthaltenen Stoffe erfüllen nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften
Dieses Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in einer Konzentration von ≥ 0,1
%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
CAS-Nr. Bezeichnung
CAS: 74-98-6 Propan
Identifikationsnummer(n)
EG-Nummer: 200-827-9
Indexnummer: 601-003-00-5
Zusätzliche Hinweise:
Summenformel: C3H8
Molmasse: 44,1 g/mol

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise:
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt rufen
Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Ärztliche
Behandlung notwendig.
Erstickend wirkendes Gas, kann Sauerstoff verdrängen und verursacht schnelles Ersticken.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Nach Hautkontakt:
Mit viel Seife und viel Wasser waschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Bei anhaltender Reizung, verschwommener Sicht oder Schwellung ärztlichen Rat von einen Spezialisten
einholen.
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es ist mit verzögert auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition zu rechnen.
Erfrierungen, Übelkeit, Benommenheit.
Erstickend wirkendes Gas, kann Sauerstoff verdrängen und verursacht schnelles Ersticken.
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Für Ratschläge eines Spezialisten sollten Ärzte sich an die Giftnotrufzentrale wenden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Wassernebel
Alkoholbeständiger Schaum
Trockenlöschpulver
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kontakt mit dem Produkt kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen verursachen.
Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.
Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Gefahr des Berstens des Behälters.
Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der
Lüftung nicht erfasst sind, z.B. unbelüftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanäle, Keller und Schächte.
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser
nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.
Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (autonomes Atemgerät, EN 133). Standard-Feuerwehrschutzkleidung.
Weitere Angaben
Gefährliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Rauch entstehen. Stickoxide (NOx). Kohlenmonoxid (CO).
Kohlendioxid (CO2).

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich belüften. Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn
gefahrlos möglich.
Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in
Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.
Einsatzkräfte
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.
Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes
Waschwasser zurückhalten und entsorgen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Abdecken der Kanalisationen.
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann:
Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.
Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.
Verschüttete Mengen aufnehmen.
Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der
Lüftung nicht erfasst sind, z.B. unbelüftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanäle, Keller und Schächte.
Durch Verdampfen oder Freisetzung besteht die Gefahr einer Gaswolkenexplosion.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Handhabung:
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz:
In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung
ablegen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.
Zusammenlagerungshinweise: Von unverträglichen Stoffen fernhalten (siehe Abschnitt 10).
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Schützen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost.
Lagerklasse: 2 A
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
7.3 Spezifische Endanwendungen Siehe Abschnitt 1.

 DE 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS: 74-98-6 Propan
MAK Kurzzeitwert: 7200 mg/m³, 4000 ml/m³

Langzeitwert: 1800 mg/m³, 1000 ml/m³

TRGS 900 Kurzzeitwert: 7200 mg/m³, 4000 ml/m³
Langzeitwert: 1800 mg/m³, 1000 ml/m³
4(II);DFG

DNEL-Werte Es liegen keine DNELs-Werte vor.
PNEC-Werte Es liegen keine PNECs-Werte vor.
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage diente bei der Erstellung das Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Verwendung lokaler Entlüftung.
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Atemschutz
Dampf nicht einatmen. Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Bei unzureichender Belüftung
Atemschutz tragen (zum Beispiel: transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in
Gefäße/große Behälter). Typ: AX (Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende organische
Verbindungen, Kennfarbe: Braun). Bei hohen Konzentrationen (wie Schiffs- / Containerreinigung) muß
geeigneter Atemschutz mit Frischluftzufuhr getragen werden (SCBA). Kann Sauerstoff verdrängen und
verursacht schnelles Ersticken (Konzentration Sauerstoff <19.5%: umgebungsluftunabhängiges
Atemschutzgerät tragen).
Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
VORSICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (Okklusion) länger als 4 Stunden ist in
Deutschland als Risiko definiert.
Handschuhmaterial
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374)
Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) tragen.
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeation: 6 (> 480 Minuten)
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz

_R Dichtschließende Schutzbrille

EN 166
Körperschutz: Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688).
Thermische Gefahren Schutzkleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen tragen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aggregatzustand Verdichtetes Gas
Farbe Farblos
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -187,6 °C (1.013 hPa)
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich -42,1 °C (1.013 hPa)
Entzündbarkeit Nicht bestimmt.
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: 2,1 Vol %

Obere: 9,5 Vol %
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Zündtemperatur 537 °C (1.013 hPa)
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert: nicht anwendbar (gasförmig)
Viskosität:
Kinematische Viskosität Nicht bestimmt.

Dynamisch: Nicht bestimmt.
Löslichkeit
Wasser bei 25 °C: 24,4 mg/l
pH-Wert (2%)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
bei 20 °C 1,09 (pH: 7)
Nicht bestimmt.
Dampfdruck bei 70 °C: <31 bar
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte: >0,44 kg/l
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Relative Dampfdichte 1,5

(Luft = 1)
Partikeleigenschaften nicht relevant (gasförmig)

9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form: Gasförmig
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Selbstentzündungstemperatur Nicht bestimmt.
Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Zustandsänderung
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfällt
Entzündbare Gase Extrem entzündbares Gas.
Aerosole entfällt
Oxidierende Gase entfällt
Gase unter Druck Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung

explodieren.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Entzündbare Flüssigkeiten entfällt
Entzündbare Feststoffe entfällt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfällt
Pyrophore Flüssigkeiten entfällt
Pyrophore Feststoffe entfällt
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische entfällt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entzündbare Gase entwickeln entfällt
Oxidierende Flüssigkeiten entfällt
Oxidierende Feststoffe entfällt
Organische Peroxide entfällt
Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfällt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entfällt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Gas unter Druck.
Entzündungsgefahr.
Bei Erwärmung: Explosionsgefahr, Gas unter Druck, Gefahr des Berstens des Behälters
10.2 Chemische Stabilität
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu
erwartenden Temperatur-und Druckbedingungen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.
Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können: Verwendung lokaler Entlüftung.
10.5 Unverträgliche Materialien: Säuren, Oxidationsmittel
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.
Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Primäre Reizwirkung:
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Schwere Augenschädigung/-reizung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Keimzellmutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften

Der Stoff ist nicht enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Aquatische Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

CAS: 74-98-6 Propan
EC50 19,37 mg/L /96 h (Algen)

LC50 49,9 mg/L /96 h (Fisch)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
CAS: 74-98-6 Propan
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 1,09 /pH:7; 20 °C

12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.
12.7 Andere schädliche Wirkungen
Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise: Nicht wassergefährdend.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen
getrennt behandelt werden kann.

Europäisches Abfallverzeichnis

HP3 entzündbar

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR)
verwendet werden.
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen
sind wie der Stoff zu behandeln.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

 DE 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN1965

14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung Technische Benennung Propan
ADR Gemisch C bei  70 °C einen Dampfdruck von

höchstens 3,1 MPa (31 bar) und bei 50 °C eine Dichte
von mindestens 0,440 kg/l haben
UN1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH,
VERFLÜSSIGT, N.A.G. (Gemisch C)

IMDG, IATA Gemisch C bei  70 °C einen Dampfdruck von
höchstens 3,1 MPa (31 bar) und bei 50 °C eine Dichte
von mindestens 0,440 kg/l haben
HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.
(Gemisch C)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

dc̀gw
Klasse 2 2F Gase
Gefahrzettel 2.1

IMDG, IATA

dc̀gw
Class 2 Gase
Label 2.1

14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA entfällt

14.5 Umweltgefahren: n i c h t  u m w e l t g e f ä h r d e n d  g e m ä ß  d e n
Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch

innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.
Achtung: Gase

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 23
EMS-Nummer: F-D,S-U
Stowage Category E 
Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg
gemäß IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR
Begrenzte Menge (LQ) 0 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Freigestellte Mengen (EQ) Code: E0
In freigestellten Mengen nicht zugelassen

Beförderungskategorie 2 
Tunnelbeschränkungscode B/D
Bemerkungen: Sondervorschriften (SV) 274, 583, 652(ADR), 660, 662

IMDG
Limited quantities (LQ) 0 
Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity
Bemerkungen: Sondervorschriften (SV) 274, 392

EmS: F-D, S-U
Staukategorie (stowage category): E

IATA Sondervorschriften (SV) A1
Freigestellte Mengen (EQ): E0

UN "Model Regulation": UN 1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH,
VERFLÜSSIGT, N.A.G. (PROPAN), 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit ,  Gesundheits- und Umweltschutz/spezif ische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

d~�
GHS02

Signalwort Gefahr
Gefahrenhinweise
H220 Extrem entzündbares Gas.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.
P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
P410+P403 Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I
Anmerkung 61 - verflüssigte entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2 (einschließlich LPG) und Erdgas
Erdölgase, verflüssigt
Seveso-Kategorie P2  ENTZÜNDBARE GASE
Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50 t
Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
VERORDNUNG (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 40

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeräten – Anhang II

Der Stoff ist nicht enthalten.

Anh a ng  I  -  B E SC H RÄN KT E  AU S GAN GS ST O FF E  FÜ R  EX P LO S IV S TO F FE  ( Ob e re r
Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Der Stoff ist nicht enthalten.

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Der Stoff ist nicht enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Der Stoff ist nicht enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

Der Stoff ist nicht enthalten.

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
5.2.5 organische Stoffe
Konz.: ≥ 25 Gew.-%
Massenstrom:  0,5 kg/h
Massenkonzentration: 50 mg/m³
Der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m³ darf, jeweils angegeben als
Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht überschritten werden (ausgenommen staubförmige organische Stoffe)

Wassergefährdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergefährdend.

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters
(PRTR): kein Bestandteil ist gelistet
Wasserrahmenrichtlinie (WRR): Nicht gelistet.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Relevante Sätze
H220: Extrem entzündbares Gas.
H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Datenblatt ausstellender Bereich: Produktmanagement
Ansprechpartner: Produktmanagement
Datum der Vorgängerversion: 26.05.2023
Versionsnummer der Vorgängerversion: 1.00
Abkürzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Entzündbare Gase – Kategorie 1A
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck – verdichtetes Gas
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